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Landkreis Rostock 
Der Landrat 
Amt für Kreisentwicklung. 
Sachgebiet Regional- und Bauleit-
'planung 

LANDKREIS ROSTOCK • Postfach 14 55 • 18264 Güstrow 

Landschaftsarchitekturbüro Stefan Pul-
kenat 
Fritz-Reuter-Straße 32 
17139 Glelow 

1. Änderung des Flächennutzungsplanes Gemeinde Thelkow 

hier: Abgabe einer Stellungnahme im Rahmen der Beteili-
gung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 Bauge-
.setzbuch (BauGB) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

durch' den Landkreis Raslock als Träger öffentlicher Belange wird folgende Stellung-
nahme zum oben genannten Planentwurf (Stand: 22.08.2022) abgegeben: 

Die 1. Änderung des Flächennu'tzungsplans erfolgt in Zusammenhang mit der Auf· 
Stellung des Bebauungsplanes Nr. 2 "Sondergebiet Photovoltaikanlage Thelkow: 
Süd". Mit der ·Änderung des Flächennutzungsplanes sollen die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage geschaffen 
werden. 

1. R~gionalplanung 

Aus regionalplanerlscher Sicht ist zum Vorentwurf folgendes anzumerken: 

Mit der vorliegenden Änderung sollen Flächen, die im f'Pian bisher als Flächen für 
die Landwirtschalt dargestellt werden, als Sondergebiet für PV-Freiflächenanlagen 
ausgewiesen werden. 
Es Ist festzustellen, dass die geplanten Flächen landwirtschaftlich genutzt werden 
und im !\REP, 2011, als Vorbehaltsgebiet für die Landwirtschaft dargestellt sind. 
Gemäß Kap. 5.3 (9) LEP, 2016, dürfen landwirtschaftlich genutzte Flächen nur in 
einem Streifen von 110 m beiderseits von Autobahnen, Bundesstraßen und Schie-
nenwegen für Freiflächenphotovoltaikanlagen in Anspruch genommen werden. 
Der geplante Geltungsbereich befindet sich innerhalb des 110 m,Streifens nördlich 
und südlich der A 20 und erfüllt damit das o.g. Ziel der Raumordnung. Zudem sind 
keine Böden mit Bodenwerten von 50 und höher betroffen. 

Die Gemeinde wird darauf hingewiesen, dass auf Ebene des F-Pians auch grundsätz-
lich Alternativstandorte zu prüfen und abzuwägen sind. Das Ergebnis ist nachvoll-
ziehbar zu begründen. tm vorliegenden Fall kann der Flächenausweisung aufgrund 
der Lage bzw. Vorbelastung durch die Autobahn und der Einhaltung der o.g. Ziele 
der Raumordnung gefolgt werden. 
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2. Flächennutzungsplan 

Die Gemeinde Thelkow strebt an, den Flächennutzungsplan im Parallelverfahren zu ändern (Begründung Punkt 1, s. 5). 
Nach § 8 Abs. 2 5. 1 BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. Gemäß § 8 Abs. 3 5. 1 
BauGB kann mit der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung eines Bebauungsplans gleichzeitig auch der 
Flächennutzungsplan aufgestellt, geändert oder ergänzt werden (Parallelverfahren). Nach 5. 2 dieser Vorschrift kann 
der Bebauungsplan vor dem Flächennutzungsplan bekannt gemacht werden, wenn.nach dem Stand der Planungsar-
beiten anzunehmen ist, dass der Bebauungsplan aus den künftigen Darstellungen des Flächennutzungsplans entwi-
ckelt sein wird. 

Aus planungsrechtlicher Sicht wird die Gemeinde vorsorglich darauf hingewiesen, dass die Parallelität beider Planver-
fahren zu wahren ist: 

,Das BVerwG hat mit Beschl. v. 3. 10.1984-4 N 4.84 ( ... )festgestellt, dass kennzeichnend für ein Parallelverfahren ist, 
dass eine inhaltliche Abstimmung zwischen den beiden Planentwürfen gewollt ist' und dass die einzelnen Abschnitte 
beider Planverfahren zeitlich und im jeweiligen Fortgang derart aufeinander bezogen sind, dass die inhaltliche Ab-
stimmung möglich ist. Der Begriff ,;gleichzeitig" setzt zwar einen zeitlichen Zusammenhang beider Verfahren voraus, 
erfährt aber seinen eigentlichen Sinn aus der das Verhältnis von Bebauungsplan und Flächennutzungsplan zueinander 
bestimmenden Grundvorschrift des§ 8 Abs. 2 Satz 1, dass nämlich der Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan 
zu entwickeln ist, dh dass der Inhalt des Bebauungsplans dem Flächennutzungsplan ,in einer Weise entspricht, die sich 
als Entwickeln - genauer: als ein Entwickeltsein - begreifen lässt". Um dieser Anforderung zu genügen, ist es nicht 
erforderlich, dass das Flächennutzungsplanverfahren durchgehend einen zeitlichen Vorlauf hat oder dass beide Ver-
fahren durchgehend zeitgleich miteinander ablaufen." (Quelle: EZBK/Runkel, 147. EL August 2022, BauGB § 8 Rn. 49) 

3. Verfahrensvermerke 

Es wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass .alle Verfahrensvermerke zu siegeln .und vom Bürgermeister zu unter-
schreiben sind. Die Verfahrensvermerke dienen dem Nachweis der rechtskonformen Durchführung des Planaufstel-
lungsverfahrens. Sie können unter Umständen bei der Geltendmachung der Verletzung von Veffahrens- und Formvor-
schriften von Bedeutung sein. Durch ihre Unterzeichnung und SiegeJung erha.lten sie den Charakter und die Beweis-
kraft öffentlicher Urkunden. inhaltlich müssen sie daher eindeutig sein und dem vollständigen Verfahrensverlauf ent· 
sprechen. 

4. XPianung 

XPianung ist ein nationaler Datenaustauschstandard flir bestimmte raumbezogene Plandokumente (Bauleitplanung, 
Raumordnung, Landschaftsplanung), der am 5. Oktober 2017 vom IT-Pianungsrat verbindlich beschlossen wurde. Der 
§ 15 des Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltungstätigkeit in Mecklenburg-Vorpommern (E-
Government Gesetz Mecklenburg-Vorpommern- EGovG M-V I. d. F. v.25.04.2016) regelt die verbindliche Übernahme-
verpflichtung der Standardisierungsbeschlüsse des IT- Planungsrats für M-V (s. a. Handreichung XPianung, S. 9). 

Diesbezüglich wird auf die Arbeitshilfe XPianung des Landkreises Rosteck verwiesen (https://www.landkreis-
rbstock.de/de/xplanung.html). Die vorliegende Arbeitshilfe XPianung soll Städten und Gemeinden im Landkreis 
Rosteck d'1e Erarbeitung eines eigenen kommunalen Pflichtenheftes zur Erstellung XPianung-konformer Bauleitpläne 
erleichtern. Diese Arbeitshilfe Ist eine Ergänzung zu den Veröffentlichungen der XLeitstelle "Handreichung XPianung" 
und "Leitfaden XPlanung", welche zur Umsetzung des verbindlichen Standards XPianung heranzuziehen sind. 

5. Durch das Amt für Kreisentwicklung wurden die berührten Fachämter des Landkreises Rosteck beteiligt. 
Die Stellungnahmen der Fachämter: 

• Brandschutzdienststelle (Amt 37) vom 21.09.2023 

• Bauamt (Amt 63) . 

LANDKHEIS-ROSTOCK.DE 



0 Untere Denkmalschutzbehörde vom 11.09.2023 

• Amt für Straßenbau und Verkehr (Amt 65) 
0 Sachgebiet Straßenbau vom 30.08.2023 
0 Sachgebiet Straßenverkehr vom 01.09.2023 

• Umweltamt (Amt 66) 
0 Untere Naturschutzbehörde vom 11.09.2023 
0 Untere Wasserbehörde vom 04.10.2023 
0 Untere Immissionsschutzbehörde vom 22.09.2023 
0 Untere Bodenschutzbehörde vom 05.09.2023 

Die eben genannten Fachstellungnahmen wurden bereits mit Schreiben vom 05.10.2023 übersendet. Die für die Sat· 
zung relevanten Inhalte der Fachstellungnahmen sind gleichfalls entsprechend zu berücksichtigen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

;V~d--e-
Chr(stia Fink 
Amt~l · r 

LAND KR EIS· ROSTO CK.DE 

----



Landkreis Rostock
Amt für Kreisentwicklung
Sachgebiet Regional- und Bauleitplanung

Landkreis Rostock
Brandschutzdienststelle
Amt für Kreisentwicklung — Frau Ehrlich
Bauamt
Amt für Straßenbau und —verkehr
Umweltamt — alle SG

im Hause

30. August 2023
107-078j-FP00101-E230822

Beteiligung als Träger öffentlicher Belange nach § 4 (1) BauGB

Plan- /Satzungsentwurf: 1. Änderung des Flächennutzungsplans

Bemerkung: Vorentwurf: 22. August 2023

Stadt/Gemeinde: Thelkow

Zum o. g. Entwurf der Stadt/Gemeinde wird hiermit innerhalb der angegebenen Frist
um Stellungnahme für die planende Gemeinde gebeten. Sollte Ihre Äußerung nicht
bis zum Termin vorliegen, können Ihre Bedenken und Anregungen zum vorliegen-
den Entwurf des Planes oder der Satzung nicht berücksichtigt werden.

Frist: 29. September 2023

Im Auftrag

Anlagen
Die Unterlagen zum Planentwurf liegen auf Laufwerk J: Satzungsobjekte ab 2020
im Ordner mit dem o.g. Aktenzeichen.

Ggf. Rücklauf an das Amt für Kreisentwicklung/Sachgebiet Regional- und
Bauleitplanung per Mail an bauleitplanung@Ikros.de:

[11 keine Anregungen

El Anregungen (siehe beigefügte Stellungnahme)

Datum: 02 , 03, 02 Amt, Unterschrift: L91 • ''4\ L



Untere Denkmalschutzbehörde
- des Landkreises Rostock -

Amt für Kreisentwicklung
SG Regional- und Bauleitplanung
August-Bebel-Straße 3
18209 Bad Doberan

Az.: 05287-23-63304

Auskunft erteilt: Herr du Mont

11.09.2023

Stellungnahme aus denkmalpflegerischer Sicht gem. §§ 1 (3) und 7 (6) DSchG M -V

Vorhaben:

Bauort:

Lage:

Beteiligung zur 1. Änderung des F -Plans Gem. Thelkow
Hier: Denkmalschutz

Gemarkung Thelkow, Flur 1, Flurstücke 646, 647, 648, 649, 652, 657, 659, 658, 661, 663, 666,
674

Baudenkmalpflegerische Belange werden von dem Vorhaben nicht berührt.

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Gebiet des o. g. Vorhabens keine Bodendenkmale bekannt. Bei

Bauarbeiten können jedoch jederzeit archäologische Funde und Fundstellen entdeckt werden.

Daher sind folgende Hinweise zu beachten:

Wenn während der Erdarbeiten archäologische Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt

werden, ist gemäß § 11 Denkmalschutzgesetz M -V (DSchG M -V) die zuständige untere

Denkmalschutzbehörde unverzüglich zu benachrichtigen und der Fund und die Fundstelle bis zum

Eintreffen von Mitarbeitern oder Beauftragten des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege in

unverändertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich sind hierfür der Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der

Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5

Werktage nach Zugang der Anzeige.

Für weitere Auskünfte zu den bodendenkmalpflegerischen Belangen stehen jederzeit die untere

Denkmalschutzbehörde des Landkreises Rostock, Am Wall 3-5, 18273 Güstrow (Herr du Mont; Tel.: 03843

755-63304; E-Mail: patrick.dumont@Ikros.de) und das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege M -V

(Domhof 4/5, 19055 Schwerin, Tel.: 0385/ 58879-111) zur Verfügung.

du Mont

SB Denkmalpflege



Landkreis Rostock
Amt für Kreisentwicklung
Sachgebiet Regional- und Bauleitplanung

Landkreis Rostock
Brandschutzdienststelle
Amt für Kreisentwicklung — Frau Ehrlich
Bauamt
Amt für Straßenbau und —verkehr
Umweltamt — alle SG

im Hause

30. August 2023
107-078j-FP00101-E230822

Beteiligung als Träger öffentlicher Belange nach § 4 (1) BauGB

Plan- /Satzungsentwurf: 1. Änderung des Flächennutzungsplans

Bemerkung: Vorentwurf: 22. August 2023

Stadt/Gemeinde: Thelkow

Zum o. g. Entwurf der Stadt/Gemeinde wird hiermit innerhalb der angegebenen Frist
um Stellungnahme für die planende Gemeinde gebeten. Sollte Ihre Äußerung nicht
bis zum Termin vorliegen, können Ihre Bedenken und Anregungen zum vorliegen-
den Entwurf des Planes oder der Satzung nicht berücksichtigt werden.

Frist: 29. September 2023

Im Auftrag

Anlagen
Die Unterlagen zum Planentwurf liegen aufLaufwerk J: Satzungsobjekte ab 2020
im Ordner mit dem o.g. Aktenzeichen.

Ggf. Rücklauf an das Amt für Kreisentwicklung/Sachgebiet Regional- und
Bauleitplanung per Mail an bauleitplanung@Ikros.de:

X keine Anregungen

3 Anregungen (siehe beigefügte Stellungnahme)

Datum: 30.08.2023 Amt, Unterschrift: 65102 Titzler



Landkreis Rostock 30. August 2023
Amt für Kreisentwicklung 107-078j-FP00101-E230822
Sachgebiet Regional- und Bauleitplanung

Landkreis Rostock
Brandschutzdienststelle
Amt für Kreisentwicklung — Frau Ehrlich
Bauamt
Amt für Straßenbau und —verkehr
Umweltamt — alle SG

im Hause

Beteiligung als Träger öffentlicher Belange nach § 4 (1) BauGB

Plan- /Satzungsentwurf: 1. Änderung des Flächennutzungsplans

Bemerkung: Vorentwurf: 22. August 2023

Stadt/Gemeinde: Thelkow

Zum o. g. Entwurf der Stadt/Gemeinde wird hiermit innerhalb der angegebenen Frist
um Stellungnahme für die planende Gemeinde gebeten. Sollte Ihre Äußerung nicht
bis zum Termin vorliegen, können Ihre Bedenken und Anregungen zum vorliegen-
den Entwurf des Planes oder der Satzung nicht berücksichtigt werden.

Frist: 29. September 2023

Im Auftrag

Anlagen
Die Unterlagen zum Planentwurf liegen aufLaufwerk J: Satzungsobjekte ab 2020
im Ordner mit dem o.g. Aktenzeichen.

Ggf. Rücklauf an das Amt für Kreisentwicklung/Sachgebiet Regional- und
Bauleitplanung per Mail an bauleitplanung@Ikros.de:

3 keine Anregungen

111 Anregungen (siehe beigefügte Stellungnahme)

Datum: .

().5. 2C'27

Amt, Unterschrift:

r.. • • ssi ,



Landkreis Rostock
Umweltamt
Untere Naturschutzbehörde

Amt für Kreisentwicklung
SG Regional- und Bauleitplanung

Stellungnahme zur Reg-Nr.: 107-078j-FP00101-E230822
Vorhaben: 1. Änderung des Flächennutzungsplans
Vorhabensträger: Gemeinde Thelkow

Güstrow, 11.09.2023
Unser Az: 66.0-51.10.40-176-383

Aus Sicht der Untere Naturschutzbehörde wird zum o.g. Vorentwurf wie folgt vorgetragen:

1. Es wird auf die Stellungnahme zum Vorentwurf des Bebauungsplanes vom 19.01.2023 Bezug
genommen. Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass die Annahme ausreichender
Flächenangebote für die Feldlerche voraussetzt, dass die Aufstellung der Solarfelder ausreichend
Platz vorhält, erstens um die grundsätzliche Ansiedlung der Feldlerche anzunehmen und zweitens um
den Flächenbedarf von 11 Revieren vorzuhalten.

2. Es wird darauf hingewiesen, dass zwischen Vergrännung und Baubeginn keine zeitliche Verschiebung
stattfinden darf, die mindestens eine Brutperiode umfasst.

3. Aufrgund des Eingriffs und der Inanspruchnahme von Flächen, die als Nahrungsfläche dem
Schreiadler zuzuordnen sind, sollten Ausgleichsmaßnahmen auf die Schaffung von Nahrungsflächen
für diesen gerichtet sein.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Duwe



Landkreis Rostock
Umweltamt
Untere Wasserbehörde

Amt für Kreisentwicklung
SG Regional- und Bauleitplanung

Stellungnahme zur Reg-Nr.: 107-078j-FP00101-E230822
Vorhaben: 1. Änderung des Flächennutzungsplans
Vorhabensträger: Gemeinde Thelkow

Güstrow, 04.10.2023
Unser Az: 66.0-51.10.40-176-383

Aus Sicht der Untere Wasserbehörde bestehen keine Bedenken gegen die 1. Änderung des o.g. F -Plans.

Die wasserrechtlichen Belange wurden in der Begründung berücksichtigt. Konkrete Auflagen werden in dem
Baugenehmigungsverfahren geregelt.

Gez. Ilona Schullig



Landkreis Rostock
Umweltamt
Untere Immissionsschutzbehörde

Amt für Kreisentwicklung
SG Regional- und Bauleitplanung

Stellungnahme zur Reg-Nr.: 107-078j-FP00101-E230822
Vorhaben: 1. Änderung des Flächennutzungsplans
Vorhabensträger: Gemeinde Thelkow

Güstrow, 22.09.2023
Unser Az: 66.0-51.10.40-176-383

Aus Sicht der Unteren Immissionsschutzbehörde bestehen keine Bedenken gegen den o.g.
Flächennutzungsplanentwurf.

Die Empfehlungen und Annahmen des Blendgutachtens G17/2022 sind im Bebauungsplan zu
berücksichtigen.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Hahn



Landkreis Rostock
Umweltamt
Untere Bodenschutzbehörde

Amt für Kreisentwicklung
SG Regional- und Bauleitplanung

Güstrow, 05.09.2023
Unser Az: 66.0-51.10.40-176-383

Stellungnahme zur Reg-Nr.: 107-078j-FP00101-E230822
Vorhaben: 1. Änderung des Flächennutzungsplans / PVA

Vorentwurf
Vorhabensträger: Gemeinde Thelkow

In Auswertung des Text- und Kartenteils zum o.g. Plan geben wir im Rahmen der Einbeziehung der Träger
öffentlicher Belange unsere Stellungnahme für den Planungsträger ab. Der vorliegende Plan wurde auf
Belange des Bodenschutzes und entsprechend unserem Kenntnisstand auf das Vorhandensein von Altlasten
auf den angegebenen Grundstücken geprüft.

Die Gemeinde hat sich mit den Belangen des Bodenschutzes noch nicht ausreichend auseinandergesetzt. Sie
beabsichtigt die Errichtung von PV-Anlagen auf Flächen, deren Böden eine hohe und teilweise sehr hohe
Schutzwürdigkeit hinsichtlich der Bodenfunktionsbewertung haben. Es handelt sich teilweise auch um
wertvolle und hochwertige Böden (BVVZ bis 50). Deren Nutzung widerspricht den Festlegungen im LEP 2016.

Altlasten oder Altlastenverdachtsflächen sind im Vorhabensgebiet nicht bekannt.

Vorsorglich wird bereits im aktuellen Planverfahren darauf hingewiesen, dass zur Errichtung der PV-Anlagen
eine bodenkundliche Baubegleitung (BBB) zur Vermeidung von schädlichen Bodenveränderungen gefordert
werden wird.

Stoffliche Emissionen durch die PVA sind (z.B. durch die Auswahl von Metallen ohne Farbanstrich o.ä.) in
jedem Fall zu verhindern.

Es sind Festlegungen zu treffen, die sicherstellen, dass die PVA nach Stilllegung komplett (einschl. aller
Leitungen und Fundamente) zurückgebaut wird.

Die allgemeinen Hinweise sind bereits Bestandteil der Planunterlagen.

gez. Nadler







Landesforstanstalt 
Mecklenburg-Vorpommern 

DerVorstand 

Forstamt Dargun Dorfstraße 69 17179 Finkenthai 

Landschaftsarchitekturbüro Stefan Pulkenat 
z.Hdn. Herrn Strobl 
Fritz-Reuter-Straße 32 
17139 Gielow 

Forstamt Dargun 
Bearbeitet von: Frau Florkowski 

Telefon: 039971 3093-0 
Fax: 03994 235-415 
E-Mail: dargun@lfoa-mv.de 

Aktenze'1chen: 7444.381 
(bitte bei Schriftverkehr angeben) 

Finkenthal, 21.09.2023 

Betreff: 1.Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Thelkow 
(Grund der Änderung: Sondergebiete Photovoltaikanlagen sowie nachrichtliche 
Übernahme der Verkehrsflächen der BAB 20) 

hier: Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Absatz 1 BauGB sowie der Nachbargemeinden 

hier: Stellungnahme des Forstamtes Dargun - zuständig lt. § 35 in Verb. m. § 32 
Landeswaldgesetz M-V (LWaldG M-V)1 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

als Träger öffentlicher Belange und nach Prüfung der übergebenen Unterlagen möchte 
ich, wie folgt, Stellung nehmen. 

Grundsätzlich sind für alle geplanten Maßnahmen im Geltungsbereich des o. g. F-Pians 
folgende Grundsätze des Landeswaldgesetzes M-V zu beachten bzw. einzuhalten: 

1.) Walddefinition 

Wald im Sinne des § 2 des LWaldG ist jede mit Waldgehölzen bestockte Grundfläche. 
Waldgehölze sind alle Waldbaum- und Waldstraucharten. Bestockung ist der 
flächenhafte Bewuchs mit Waldgehölzen, unabhängig von Regelmäßigkeit und Art der 
Entstehung. in der Regel ist dies ein zusammenhängender Bewuchs mit Waldgehölzen 
mit einer Mindestflächengröße von 2.000 m2

, einer mittleren Breite von 25 Metern, und 
einer mittleren Höhe von 1,5 Metern oder zusätzlich einem Alter von 6 Jahren im Falle 
von Waldsukzessionen. Als Wald gelten auch kahlgeschlagene oder verlichtete 
Grundflächen, Waldwege, Waldeinteilungs- und Sicherungsstreifen, Waldwiesen, 
Waldblößen, Lichtungen, Waldpark- und Walderholungsplätze sowie als Vorwald 
dienender Bewuchs. 

1Waldgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (landeswaldgesetz -LWaldG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 27. Juli 2011 (GVOBI. M-V S. 870), letzte berücksichtigte Änderung: durch Artike12 
des Gesetzes vom 22. Mai 2021 (GVOBI. M-V S. 790,794) 

Vorstand: Manfred Baum 
Landesforstanstalt 
Mecklenburg-Vorpommern 
Fritz - Reuter- Platz 9 
17139 Malehin 

Telefon: 03994 235-0 
Telefax: 03994 235-400 
E-Mail: zentrale@lfoa-mv.de 
Internet: www.wald-mv.de 

Bank: Deutsche Bundesbank 
BIC: MARKDEF1150 
I BAN: DE871500 0000 0015 0015 30 
Steuernummer: 079/133/80058 
Amtsgericht Neubrandenburg HRA 2883 



2 

Nicht als Wald gelten z.B.: 
in der Feldflur oder im bebauten Gebiet gelegene kleinere Flächen, die mit 
einzelnen Baumgruppen, Baumreihen oder Hecken bestockt sind, 
mit Waldgehölzen bestockte Grundflächen, die die Mindestgröße von 0,2 ha nicht 
erreichen 

2.) Waldabstand 

Lt. § 20 Landeswaldgesetz M-V ist zur Sicherung vor Gefahren durch Windwurf und 
Waldbrand bei der Errichtung von baulichen Anlagen ein Abstand zum Wald von 30 
Metern einzuhalten . 
Dieser ist von der Außenkante der baulichen Anlage bis zur Waldgrenze zu bemessen 
und beginnt bereits mit dem Traufbereich des Waldes. 

3.) Waldumwandlung 

Laut§ 15 (1) Landeswaldgesetz M-V darf Wald nur mit vorheriger Genehmigung der 
Forstbehörden (untere Forstbehörde) gerodet und in eine andere Nutzungsart 
überführt werden (Umwandlung). 

4.) Erstaufforstung/Ersatzaufforstung 

Gemäß § 25 (1) Landeswaldgesetz M-V bedürfen Erstaufforstungen der 
Genehmigung der Forstbehörden (untere Forstbehörde). 

Die 1. Änderung des Flächennutzungsplanes tangiert eine kleine Waldfläche. 
Es handelt sich um das Flurstück 656 , Flur 1 in der Gemarkung Thelkow und um das 
c
ln Ihren Unterlagen incl. Planzeichnung ist die Ausweisung der Waldfläche richtig erfolgt. 
Somit gibt es aus meiner Sicht, zum o.g. F-Pian, keine forstlichen Einwände. 
Alle waldrelevanten Tatbestände (Waldabstand, Waldbrandschutz usw.) sind in meinen 
Stellungnahmen zum B-Pian Nr. 2 "Sondergebiet Photovoltaikanlage Thelkow-Süd" 
bereits ausführlich dargelegt worden sind. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

~~ Neis --.::-_ 
Fo stamtsleiter 

Vorstand: Manfred Baum 
Landesforstansta lt 
Mecklenburg-Vorpommern 
F ritz - Reuter - Platz 9 
171 39 Malehin 

Telefon: 03994 235-0 
Telefax: 03994 235-400 
E-Mail : zentrale@lfoa-mv.de 
Internet: www.wald-mv.de 

Bank: Deutsche Bundesbank 
BIC: MARKDEF1 150 
IBAN: DE87 1500 0000 0015 0015 30 
Steuernummer: 079/133/80058 
Amtsgericht Neubrandenburg HRA 2883 
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André Richter | PTI 23 Betrieb1 Wolgast 
0171 5618270 | Andre.Richter@telekom.de 
5. September 2023  
 
1. Änderung FNP Gemeinde Thelkow 
 
Vorgangsnummer:  2301-2023 
Bitte geben Sie im Schriftwechsel immer die Vorgangsnummer an.  
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und 
Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und 
bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren 
Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. 
 
Zu der 1. Änderung des o. g. Flächennutzungsplanes nehmen wir wie folgt Stellung. 
 
Gegen Ihre geplante Baumaßnahme gibt es prinzipiell keine Einwände. 
 
Wir weisen jedoch auf folgendes hin:                                  
In Ihrem Planungsbereich befinden sich hochwertige Telekommunikationslinien der Telekom, deren Lage 
Sie bitte aus den beigefügten Plänen entnehmen. Telekommunikationslinien/-anlagen werden 
gewöhnlich auf einer Grabensohle von 60 cm ausgelegt. 
 
Eine abweichende Tiefenlage ist wegen Kreuzungen anderer Anlagen, infolge nachträglicher 
Veränderung der Deckung durch Straßenumbauten u. dgl. und aus anderen Gründen möglich. 
 
In Kreuzungspunkten mit einer Telekommunikationslinie ist die genaue Tiefenlage durch Querschlag zu 
ermitteln. Es ist die Originalüberdeckung wiederherzustellen, die Trassenbänder sind über die Anlagen 
neu zu verlegen. Bei Freilegung der Telekommunikationslinien während der Baumaßnahme sind diese 
durch geeignete Maßnahmen zu schützen und zu sichern.  
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Anhand der uns übergebenen Planungsunterlage ist keine durch Ihre Baumaßnahme bedingte Änderung 
an unseren Anlagen erkennbar.  Eine Erweiterung unseres Telekommunikationsnetzes ist im 
Zusammenhang mit Ihrer Baumaßnahme nicht geplant.  

Sollte eine Umverlegung der vorhandenen Telekommunikationslinien erforderlich sein, bitten wir dies 
rechtzeitig, mindestens 16 Wochen vor Baubeginn, bei uns anzuzeigen. Die Kosten sind vom Veranlasser 
zu tragen. 
 
Die beigefügte Kabelschutzanweisung ist zu beachten!      
 
Achtung folgende Hinweise bitte an die beauftragten Tiefbaufirmen weiterleiten: 
 
Anfragen zur Einholung von „Schachtscheinen“ bzw. dem „Merkblatt über Aufgrabung Fremder“ können 
von den ausführenden Firmen nur noch kostenpflichtig unter: Planauskunft.Nordost@telekom.de 
gestellt werden.  
 
Daher empfehlen wir die kostenfreie Möglichkeit der Antragsstellung zur Trassenauskunft unter: 
 
https://trassenauskunft-kabel.telekom.de 
 
Sollte es zu einer Beschädigung kommen, empfehlen wir die App „Trassendefender“, um schnell und 
unkompliziert diese bei der Deutschen Telekom anzuzeigen.  
 
Für Fragen zum Inhalt unseres Schreibens stehen wir Ihnen unter oben genannten Kontaktmöglichkeiten 
oder unserer Besucheranschrift zur Verfügung. 
  
Deutsche Telekom Technik GmbH 
PTI 23, B 1 
Barther Straße 72 
18437 Stralsund 
 

 
 
 
 
Freundliche Grüße 

i.A.                                                                                                                                                        Anlagen 

                                                                                                                                                              Lagepläne 

                                                                                                                                                              Kabelschutzanweisung 

 
André Richter 

mailto:Planauskunft.Nordost@telekom.de
https://trassenauskunft-kabel.telekom.de/
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BUND M-V e.V., Wismarsche Straße 152, 19053 Schwerin 
 
 

Landschaftsarchitekturbüro Stefan Pulkenat 
z. Hd. Herrn Strobl 

Fritz-Reuter-Straße 32 

17139 Gielow 

 
Per Mail: t.strobl@la-pulkenat.de 
 
 
 

Ihr Zeichen: 

 

Ihre Nachricht: 

31.08.2023 

Unser Zeichen: 

419-23/10a/SS 

Datum: 

04.10.2023 

 
Mitwirkung von anerkannten Naturschutzvereinigungen gem. §63 Abs. 2 Nr. 2 BNatSchG i.V.m. §30 Abs. 1 NatSchAG MV 

Betreff: 1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Thelkow 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Namen des BUND Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern e.V. danke ich für die 
Beteiligung am Verfahren und nehme hiermit im Folgenden Stellung. 

Der dringend benötigte Ausbau von Solarenergieanlagen sollte vorrangig auf, an und neben 
Gebäuden, auf bereits versiegelten und beeinträchtigten Flächen, wie Industrie- und 
Gewerbebrachen, Parkplätzen, Autobahnen, geschlossenen Deponien, Konversionsflächen 
u.ä. vorgenommen werden. Diese müssen zuerst genutzt werden, bevor in die Landschaft 
ausgewichen wird.  

Das Vorhabengebiet ist nach §37 EEG 2023 privilegiert. Die intensive landwirtschaftliche 
Nutzung haben die Fläche anthropogen überformt und degradiert. Die dadurch entstandenen 
Bodenfunktionsverluste, Wassermangel und der Abtrag der kaum noch vorhandenen 
Humusschicht durch Verwehungen erschweren eine landwirtschaftliche Nutzung. 

Wir stimmen dem Vorhaben unter folgenden Anmerkungen zu:  

Gemeinwohl 

Der Betrieb von Solaranlagen sollte vorrangig dezentral und gemeinwohlorientiert sowie mit 
regionaler Wertschöpfung geschehen. Das bedeutet, dass Solarprojekte vorrangig auf 
kommunalen Flächen durch die Kommunen selbst und mit Beteiligungsmöglichkeiten für 
BürgerInnen vor Ort realisiert werden. Ist die Kommune nicht selbst der Vorhabenträger, 
sollte dieser wenigstens in der Region angesiedelt sein. 

Standortkonzept 

Da es künftig vermutlich zu weiteren Investorenanfragen kommt, sollte die Gemeinde für sich 
so schnell wie möglich einschätzen, wie, wo und wo nicht weitere Solarparks gebaut werden 
sollen. Kriterien können z.B. mögliche oder auszuschließende Standorte, die maximale 
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Bund für Umwelt 
und Naturschutz 
Deutschland 
 
Landesverband 
Mecklenburg-Vorpommern e.V. 
Wismarsche Straße 152 
19053 Schwerin 
Telefon: 0385 521339-0 
Telefax: 0385 521339-20 
E-Mail: bund.mv@bund.net 
 
Projekt Ökologisches Bauen in MV 
Ansprechpartnerin: 
Susanne Schumacher 

mailto:t.strobl@la-pulkenat.de
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Anzahl/Größe und Naturschutzauflagen sein. Kommunale Kriterien können als Text, als 
Themenkarte oder beides festgehalten werden. Eine sogenannte Weißflächenkartierung 
kann mit dem vom LAiV kostenlos bereitgestellten Tool Gaia-Light Geodatenviewer GAIA-
MVlight - GeoPortal Mecklenburg-Vorpommern (geoportal-mv.de) erstellt werden. 
Angebotene Layer sind z.B. Schutzgebiete, Baugebiete und Ackerzahlen. Diese erste 
Einschätzung kann alternativ zum Flächennutzungsplan als städtebauliches Standortkonzept 
oder Grundsatzbeschluss gestaltet werden. Beide Werkzeuge ersetzen nicht die spätere 
Abwägung im Bebauungsplanverfahren, sind in diesem aber zu berücksichtigen. 

Kommunale Flächen sollten auf jeden Fall in kommunalem Besitz bleiben! Bürgerparks 
fördern die Energiewende von unten, steigern die Akzeptanz und können besonders 
ökologisch gestaltet werden. 

Wo das nicht möglich ist, sollte die kommunale Planungshoheit dergestalt genutzt werden, 
die Akzeptanz eines Solarparks über eine frühe freiwillige Beteiligung von 
Nachbarkommunen, Bürgern und Umweltschützern; Auflagen für eine ökologische 
Gestaltung und eine finanzielle Beteiligung der Kommune erreicht werden. 

Finanzielle Beteiligung 
Der Vorhabenträger kann die Gemeinde nach §6 EEG (2023) nach dem Beschluss des B-
Plans mit bis zu 0,2 ct/kWh finanziell beteiligen. Die Beteiligung gilt sowohl für geförderte 
Solarparks, die über Ausschreibungen realisiert werden, als auch für Solarparks, die als 
Power Purchase Agreement (PPA) ohne Förderung umgesetzt werden.  
Ein Mustervertrag für die finanzielle Beteiligung kann unter https://sonne-sammeln.de/ 
heruntergeladen werden. 

Die Gemeinde wiederum kann neben § 9 Absatz 1 Nr. 20 BauGB nach § 6 Abs. 4 EEG (2023) 
vor dem Abschluss der Vereinbarung über die Zuwendung vom Betreiber ein Konzept für die 
naturschutzverträgliche Gestaltung der Solarparks einfordern, welche über die Entwicklung 
der Fläche als artenreiches Grünland hinaus geht und entsprechende Maßnahmen im 
vorliegenden B-Plan festsetzen. Das Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende hat 
dazu einen Leitfaden herausgegeben.  

Potenzial für Klimaschutz & Naturschutz 

Erste Studien zeigen, dass Solarparks – abhängig von der Bauweise, der Vornutzung der 
Fläche und des künftigen Flächenmanagements – zu einer Förderung der biologischen 
Vielfalt führen. Gerade Arten der Agrarlandschaft haben aufgrund der Industrialisierung der 
Landwirtschaft und damit dem Verlust von Lebensräumen, dem Gift- und Düngereinsatz, 
einen extrem starken Rückgang zu verzeichnen. Doch unsere Ernährung, unsere Gesundheit 
und unser Wohlstand ist von einer funktionierenden Biodiversität abhängig! 

Zusätzlich zur Umsetzung der obligatorischen Kompensationsmaßnahmen sollte die 
Kommune die Chance ergreifen, mit zusätzlichen, freiwilligen Naturschutzmaßnahmen einen 
Mehrwert für die Natur zu schaffen. Diese freiwilligen Maßnahmen können als kommunaler 
Beschluss eine Vorbedingung der Kommune sein oder über einen städtebaulichen Vertrag 
geregelt werden. Bei umfangreicheren Maßnahmen ist aber auch die Anerkennung als 
Ökokontomaßnahme oder eine Vereinbarung im Vertragsnaturschutz denkbar. 

Beides, Kompensationsmaßnahmen und freiwillige Naturschutzmaßnahmen sollten 
innerhalb des Vorhabengebietes umgesetzt werden. Das vereinfacht die Flächenakquise und 
das Flächenmanagement. 

https://www.geoportal-mv.de/portal/Geodatenviewer/GAIA-MVlight
https://www.geoportal-mv.de/portal/Geodatenviewer/GAIA-MVlight
https://sonne-sammeln.de/
https://www.naturschutz-energiewende.de/fachwissen/veroeffentlichungen/wie-sie-den-artenschutz-in-solarparks-optimieren/
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Wissenschaft, Umweltverbände und der Bundesverband Neue Energiewirtschaft (bne) 
empfehlen entsprechend, bei der Planung, Errichtung und dem Betrieb von Solarparks, einen 
über die regulatorischen Vorgaben hinausgehenden Beitrag zu leisten. Der bne und 
zahlreiche Unterzeichner (Planer, Errichter und Betreiber von PV-Freilandanlagen – Liste der 
Unterzeichner unter www.bne-online.de/de/verband/gute-planung-pv) verpflichten sich bspw. 
freiwillig, definierte Standards Guter Planung umzusetzen und einzuhalten. Solarparks, die 
anhand der bne-Checkliste realisiert werden, erhalten die „bne - gute Planung“ - 
Kennzeichnung. 

Die Kommune hat es in der Hand, eine ökologische Gestaltung und Pflege von Solarparks 
im B-Plan oder vertraglich festzusetzen und damit verbindlich zu machen. Das kann 
großzügigere Abstände der Modulreihen, die Schafbeweidung zwischen den Modulreihen, 
die Ausweisung freizuhaltender Flächen, die Anlage von Hecken, Feucht- oder 
Trockenbiotopen sein. Auch die Durchführung eines Monitoring könnte vereinbart werden 
und dabei helfen, mehr Erkenntnisse zur Entwicklung von Fauna und Flora in Solarparks zu 
gewinnen. 

Festsetzungen: 

Für das vorliegende Vorhaben sollte aus Sicht des BUND Folgendes im B-Plan oder im 
städtebaulichen Vertrag verbindlich festgesetzt werden: 

1. Die Vorhabenfläche sollte zu max. 50% mit Modulen überstellt werden und zu maximal 
5% versiegelt werden. Die Modulreihen sollten einen Abstand von mind. 3-5 m haben. 

2. Die Module sollten einen Abstand von mindestens 0,8 m zwischen Geländeoberkante 
und Unterkante haben, damit keine Verletzungsgefahr für Weidetiere besteht und die 
Bodenvegetation ausreichend Sonnenlicht erreicht. Die Modultische sollten max. 5 m 
tief sein. Als ökologische Alternative zu den rohstoff- und energieintensiven Materialien 
Stahl/Aluminium sollte auf Stahlträger montiertes heimisches Holz für die 
Aufständerung und Rahmenkonstruktion verwendet werden. 

3. Die Module sollten eine Ost-West-Ausrichtung sowie eine Mindestneigung von 45° 
haben. So wird die Stromproduktion netzdienlich zur Tageszeit des größeren Bedarfs 
gestärkt und die Verschattung des Bodens unter den Modulen begrenzt. 

4. Die verwendeten Bauteile bzw. Materialien sollten sortenrein trennbar und größtenteils 
gleichwertig wiederverwendbar sein. Der Rest muss zu 100% recyclingfähig sein. 
Reinigungsmittel müssen verboten sein. 

5. Für die Pflege der Grünfläche unter und zwischen den Modulreihen sollte eine 
Schafbeweidung bevorzugt werden, da sie naturschutzfachlich wertvoller ist. Ist dies 
nicht möglich sollte im festgesetzten Zeitraum eine alternierende Mahd erfolgen, um 
ein permanentes Nahrungsangebot für Insekten und Pflanzenfresser zu erhalten. 

6. Auf den extensiven Grünflächen müssen aufkommende invasive Neophyten wirksam 
entfernt werden (z.B. Japanischer Staudenknöterich Fallopia japonica; Chinesischer 
Flieder Syringa chinensis; Gemeiner Flieder Syringa vulgaris; Essigbaum Rhus 
typhina; Götterbaum Ailanthus altissima; Robinie Robinia pseudoacacia; Kanadisches 
Berufkraut Erigeron canadensis; Einjähriges Berufkraut Erigeron canadensis; 
Armenische Brombeere  Rubus armeniacus; Sonnenhut Rudbeckia spec.; Goldrute 
v.a. Solidago canadensis & S. gigantaea u.v.m.). Sonst haben diese Flächen einen 
weit geringeren ökologischen Nutzen. 

http://www.bne-online.de/de/verband/gute-planung-pv
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7. Die Anlage sollte mit einer Sichtschutzhecke eingefriedet werden. Diese dient dem 
Biotopverbund und kann als Kompensationsmaßnahme anerkannt werden. Die 
Sichtschutzhecke sollte dreireihig, mind. 5 m breit und mind. 2,5 m hoch (den 
Sicherheitszaun überragend) sein und dafür entsprechend §40 BNatSchG 
gebietsheimisches Pflanzgut verwendet werden. Dornige Arten verhindern unbefugten 
Zutritt wirksam. Hier bieten sich bspw. Weißdorn, Wildrose, Berberitze und Schlehe 
an. Aufkommende invasive Neophyten müssen wirksam entfernt werden! 

8. Der Verzicht auf eine Beleuchtung der Anlage. 

9. Die Nutzung von PV-Modulen mit Anti-Reflexionsschicht. 

10. Noch zu schaffende Zuwegungen müssen zu 100% luft- und wasserdurchlässig sein 
und der Schotter frei von Schad- und Abfallstoffen! 

11. Eine Rückbauverpflichtung. 

12. Zusätzlich zur ökologischen, eine bodenkundliche Baubegleitung. 

Erläuterung: Wir fordern das Schutzgut „Boden“ stärker zu berücksichtigen. Nach BBodSchG 
§7 muss Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen getroffen werden 
und Bodeneinwirkungen vermieden oder vermindert werden.  

Gemäß Mantelverordnung der BBodSchV (gültig seit 01.08.2023): 

„Nach Abs 5 S 1 soll künftig für die Genehmigungsbehörden die Möglichkeit bestehen, bei 
Maßnahmen, die die durchwurzelbare Bodenschicht auf mehr als 3.000 m2 beanspruchen, 
im Benehmen mit den Bodenschutzbehörden eine bodenkundliche Baubegleitung nach DIN 
19639 zu verlangen. Die neuentwickelte DIN gibt eine Handlungsanleitung zum 
baubegleitenden Bodenschutz. Dieser wird definiert als Schutz des Bodens durch 
Bodenschutzkonzept und bodenkundliche Baubegleitung in den Phasen der Planung, 
Projektierung, Ausschreibung und Ausführung inklusive Zwischenbewirtschaftung.“ 

Daher sollte neben einer ökologischen, auch eine bodenkundliche Baubegleitung eingesetzt 
werden. Die Erstellung eines Bodenschutzkonzeptes und einer bodenkundlichen 
Baubegleitung in der Ausführungsphase wird dringend empfohlen. Bodensachverständige 
können bei frühzeitiger Einbindung Verzögerungen und Nachträge in der Bauausführung 
reduzieren bzw. vermeiden und die Belange des Schutzgutes Boden (und Grundwasser) 
gegenüber den baubeteiligten Gewerken vertreten. Die Bodenkundliche Baubegleitung kann 
seitens der Gemeinde/Behörde im städtebaulichen Vertrag festgelegt werden. 

Die folgenden Abbildungen zeigen negative Beispiele der Bauausführung von Solarparks, 
welche durch Einbindung einer bodenkundlichen Baubegleitung verhindert werden können 
(und zwar ohne den Bauablauf zu stören oder zusätzliche Kosten zu verursachen). 
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Foto 1-3: Befahrung ungeschützten Oberbodens bei ungeeigneter Witterung/Bodenfeuchte führt zu 
Schädigung des Bodengefüges und schränkt die Funktionsfähigkeit des Bodens ein 

 

Wir begrüßen  

1. Den Erhalt der gesetzlich geschützten Biotope inkl. des 5m Pufferstreifens. 

2. Das fundamentlose Rammen der Modultischgestelle. 

3. Das Verbot von Düngern, Pestiziden und Bodenbearbeitung. 

4. Den Mindestabstand des Zaunes zum Boden. 

5. Die Nutzung einer vorhandenen Zuwegung. 
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Für freiwillige Naturschutzmaßnahmen bieten sich an: 

1. Schaffung/Renaturierung von weiteren Strukturen & Sonderbiotopen (Gehölze, 
Trocken- bzw. Feuchtbiotope). 

2. An- und Ausbringen von Nisthilfen für Vögel, Fledermäuse und Insekten 

3. Artenschutzmaßnahmen für weitere identifizierte Zielarten (z.B. 
Versteckmöglichkeiten für Reptilien) 

4. Durchführung eines Monitoring  

Kompensation: 

Die Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen muss frühzeitig und regelmäßig kontrolliert 
werden! 

Wir bitten um Berücksichtigung unserer Anmerkungen und um weitere Beteiligung am 
Verfahren. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

i.A. Susanne Schumacher 

Referentin für ökologisches Bauen 
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